






3. MVZ in kommunaler Trägerschaft

3.1 Wie viele Medizinische Versorgungszentren befinden sich in Ihrem Bundesland in 
kommunaler Trägerschaft? Wie hoch ist ihr Anteil an allen MVZ?

3.2 Gibt es bestehende oder geplante Kooperationsmodelle zwischen mehreren Kommunen 
zur gemeinsamen Entwicklung, Finanzierung oder Betrieb von MVZ/ambulanten 
Gesundheitszentren? Wird die Landesregierung solche Modelle fördern oder sich 
anderweitig am Bau und der Neuentwicklung von MVZ/ambulanten Gesundheitszentren 
beteiligen? Wie viele MVZ/ambulante Gesundheitszentren sollten nach dem Willen der 
Landesregierung bis 2030 errichtet werden?

4. Weitere Fragen

4.1 Welche behördlichen oder gesetzlichen Hürden bestehen bei der Umnutzung von 
Krankenhausimmobilien?

4.2 Welche Qualitätskriterien und Versorgungsauflagen würden bei einer Veräußerung oder 
Verpachtung an private Investoren gestellt? Welche Fördermittel-Rückerstattungen kämen 
auf die Käufer zu?

4.3 Sind Public-Private-Partnership-Modelle für neue Immobilienentwicklungen im Bereich der 
Gesundheitsversorgung geplant?





2.2 Existieren Pläne zu Public-Private-Partnership-Modelle zur Ertüchtigung ehe-maliger 
Krankenhaus gebäude? Welche Modelle wären vorstellbar, um ehemalige Krankenhaus ge bäude 
einer neuen Nutzung oder einer andersartigen medizini-schen Nutzung zuzuführen?
Momentan liegen solche Pläne nicht vor.

3. MVZ in kommunaler Trägerschaft
3.1 Wie viele Medizinische Versorgungszentren befinden sich in Ihrem Bundes-land in 
kommunaler Trägerschaft? Wie hoch ist ihr Anteil an allen MVZ?
Hierzu liegt dem MWG keine aktuelle Übersicht vor. Bitte wenden sie sich diesbezüg-lich an die
Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz. Dort ist die Geschäftsstelle des
Zulas sungs aus schuss es der Ärzte und Krankenkassen in Rheinland-Pfalz an-gesiedelt.

3.2 Gibt es bestehende oder geplante Kooperationsmodelle zwischen mehreren Kommunen 
zur gemeinsamen Entwicklung, Finanzierung oder Betrieb von MVZ/ambulanten 
Gesundheitszentren? Wird die Landesregierung solche Modelle fördern oder sich anderweitig am 
Bau und der Neuentwicklung von MVZ/ambulanten Ge s undhe its ze ntre n beteiligen? Wie viele MVZ/ 
ambulante Ge-s undhe its ze ntre n sollten nach dem Willen der Landesregierung bis 2030 errichtet 
werden?
Die Landesregierung begrüßt es, wenn sich Kommunen vor Ort für die ärztliche Ver-sorgung 
engagieren und hierzu ggf. auch kooperieren. Um die Kommunen zu unter-stützen, haben Land und 
KV das Konzept für ein spezielles Beratungsangebot ent-wickelt, welches die KV mit 
Lande sförderung umsetzt. Die dortigen Beraterinnen und Berater sind Ansprechpartner für 
interessierte Kommunen und unterstützen diese bei der Konzeption geeigneter Maßnahmen. Zur 
Frage der Förderung ist die Lande s-förderung haus ärztliche Versorgung zu nennen, welches das 
vorrangige Struk-turfonds-Förderprogramm der KV ergänzt: In jeweils ausgewählten Förderungen 
können ärztliche Niederlassungen, Anstellungen und Zweigpraxen finanziell geför-dert werden. Die 
Fördermaßnahmen des Landes sind unabhängig von der Rechts-form der Praxis. Die Förderung 
steht haus ärztlichen bzw pädiatrischen Einzelpra-xen, Berufs aus übungs ge me ins chaften und MVZ 
gleichermaßen offen. Weitere In-formationen zu den genannten und sonstigen Maßnahmen finden 
sich auf www.hausarzt.rlp.de

4. Weitere Fragen
4.1 Welche behördlichen oder gesetzlichen Hürden bestehen bei der Umnutzung von 
Kranke nhaus immo bilie n?
Geförderte Immobilien unterliegen in ihrer Nutzung einer Zweckbestimmung. Fällt der Förderzweck 
weg, bspw aufgrund der Schließung eines Krankenhauses, muss bzgl. der Nachnutzung geprüft 
werden, ob eine Rückforderung bewilligter Mittel durchgeführt werden muss. Gemäß § 19 LKG 
kann auf die Rückforderung von För-dermitteln verzichtet werden, bspw. wenn „das Krankenhaus im 
Einvernehmen mit der Kranke nhaus planungsbehörde aus dem Kranke nhaus plan ausscheidet oder 
das Krankenhaus versorgungs relevante Strukturveränderungen im Einvernehmen mit der 
Krankenhaus planungsbehörde vornimmt und die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für 
den Anspruchsgegner eine besondere Härte bedeuten würde.“

4.2 Welche Qualitätskriterien und Versorgungsauflagen würden bei einer Veräuße-rung oder 
Verpachtung an private Investoren gestellt? Welche Fördermittel-Rückerstattungen kämen auf die 
Käufer zu?
Die Investitionsförderung unterliegt i.d.R. einer Sicherung über 30 Jahre, die in Ab-hängigkeit der 
Nutzungsdauer anteilig zurückgefordert wird.
Auch hierfür ist bzgl. der Nachnutzung entscheidend, für welchen Zweck die Ge-bäude genutzt 
werden.

4.3 Sind Public-Private-Partnership-Modelle für neue Immobilienentwicklungen im Bereich der 
Ge s undhe its ve rs orgung ge plant?

http://www.hausarzt.rlp.de
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